
Jahrgang 22 Mittwoch, den 05. Februar 2014 Nummer 02

Amtliches Mitteilungsblatt des Amtes Güstrow-Land
mit den Gemeinden Glasewitz, Groß Schwiesow, Gülzow-Prüzen, 
Gutow, Klein Upahl, Kuhs, Lohmen, Lüssow, Mistorf, Mühl Rosin, Plaaz, 
Reimershagen, Sarmstorf, Zehna

Amtskurier
Güstrow-Land

Güstrow

Mistorf

Mühl Rosin

Reimers-
hagen

Lohmen

Klein 
Upahl

Zehna

Guto
w

Kuhs
Plaaz

GlasewitzLüssow
Groß

Schwiesow

Gülzow -
Prüzen

Sarm
storf

F
ot

o:
 H

ei
de

lo
re

 C
or

dt
s

Winter 2014 
Güstrow-Bützow-Kanal



Güstrow-Land	 –	2	–	 Nr.	02/2014

	

Stellenausschreibung

Im	Amt Güstrow-Land	ist	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	
die	Stelle

einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters 
für den Kommunalen Sitzungsdienst

in	Vollzeit	zu	besetzen.

Ihre Aufgabe:
-		 Vor-	und	Nachbereitung	der	kommunalen	Gremiensitzungen	
	(Terminplanung,	Erstellung	von	Tagesordnungen,	Beschluss-

vorlagen,	Begleitung	und	Protokollierung	von	Sitzungen)
-		 Abrechnung	der	Sitzungsgelder
-		 Ortsrecht	(Satzungen,	Entgeltordnungen	u.	ä.)
-		 Erstellung	des	Amtsblattes	und	Veröffentlichung

Ihr Profil: 
-		 Abschluss	als	Verwaltungsfachangestellte/r	
-		 anwendungssichere	Kenntnisse	in	der	Kommunalverfassung	

des	Landes	Mecklenburg-Vorpommern
-		 sicherer	Umgang	mit	den	gängigen	MS-Office-Anwen-

dungen
-		 Bereitschaft	zur	Teilnahme	an	Abendveranstaltungen	
-		 organisatorisches	Geschick,	Teamfähigkeit	und	Flexibilität	
-		 Bereitschaft	zur	Teilnahme	an	Fort-	und	Weiterbildungen
-		 Führerschein	Klasse	B

Unser Angebot: 
-		 bei	Vorliegen	der	persönlichen	und	tarifrechtlichen	Voraus-

setzungen	Entgelt	nach	Entgeltgruppe	6/8	TVöD-VKA
-		 zukunftsorientierter	und	sicherer	Arbeitsplatz	(nach	Bewäh-

rung)
-		 eigenverantwortliches	Arbeiten	im	Team
-		 flexible	Arbeitszeit

Haben	wir	Ihr	Interesse	geweckt?	Dann	bewerben	Sie	sich	
schriftlich	mit	tabellarischem	Lebenslauf,	Zeugniskopien	und	
Tätigkeitsnachweisen	bis	zum	12.	Februar	2014	bei:
Amt	Güstrow-Land
-	Der	Amtsvorsteher	-
„Bewerbung	Sitzungsdienst“
Haselstraße	4
18273	Güstrow

Bitte	beachten	Sie,	dass	mit	der	Bewerbung	verbundene	Kosten	
nicht	erstattet	werden	können,	sowie	die	Rücksendung	Ihrer	
Unterlagen	nur	bei	Vorliegen	eines	ausreichend	frankierten	
Rückumschlages	nach	Abschluss	des	Verfahrens	erfolgt.

Bewerbungen per E-Mail finden keine Berücksichtigung.

Amt	Güstrow-Land
-	Der	Amtsvorsteher	-
Gemeindewahlbehörde

An alle Parteien und Wählergruppen  
im Amtsbereich

Hiermit	bitte	 ich	Sie,	mir	gemäß	§	11	Abs.	1	des	Landes-und	
Kommunalwahlgesetzes	 M-V	 i.	 V.	 m.	 §	 12	 der	 Landes-	 und	
Kommunalwahlordnung	M-V	und	§	5	Abs.	3	des	Europawahl-
gesetzes	 i.V.m.	 §	 6	 der	 Europawahlordnung	 Wahlberechtigte	
für	 die	 Bildung	 von	 Wahlvorständen	 in	 den	 amtsangehörigen	
Gemeinden	 für	 die	 Kommunalwahl	 am	 25.05.2014	 sowie	 für	
die	zeitgleiche	Europawahl	bis	zum	15.03.2014 vorzuschlagen.
Zur	Übernahme	dieser	ehrenamtlichen	Tätigkeit	ist	jeder	Wahl-
berechtigte	verpflichtet.	

Nach	§	7	Abs.	3	des	Landes-	und	Kommunalwahlgesetzes	M-V	
dürfen	 Wahlbewerber	 und	 Vertrauenspersonen	 für	 Wahlvor-
schläge	und	deren	Stellvertreter	 diese	 ehrenamtliche	Tätigkeit	
nicht	 ausüben.	 	 Niemand	 darf	 in	 mehr	 als	 einem	 Wahlorgan	
Mitglied	sein.
Die	Übernahme	dieser	Tätigkeit	dürfen	ablehnen,
1.	 Mitglieder	des	Europäischen	Parlaments,	des	Bundestages,	

des	 Landtages,	 der	 Bundesregierung	 und	 der	 Landesregie-
rung,

2.	 die	 im	 öffentlichen	 Dienst	 Beschäftigten,	 die	 amtlich	 mit	
dem	Vollzug	der	Wahl	oder	mit	der	Aufrechterhaltung	der	
öffentlichen	Sicherheit	und	Ordnung	beauftragt	sind,

3.	 Wahlberechtigte,	 die	 am	 Wahltag	 wenigstens	 67	 Jahre	 alt	
sind,	und

4.	 Wahlberechtigte,	die	glaubhaft	machen,	dass	sie	durch	Fa-
milienpflichten,	Krankheit	oder	sonstige	dringende	Gründe	
an	der	Übernahme	des	Amtes	gehindert	sind.

Die	 Mitglieder	 der	 Wahlvorstände	 haben	 Anspruch	 auf	 eine	
Aufwandsentschädigung.

i. V.
Schwarz
Ltd. Verwaltungsbeamtin

Anschrift und Öffnungszeiten des Amtes Güstrow-Land

Amt Güstrow-Land
Haselstraße	4,	18273	Güstrow	(Distelberg)

Postalische Anschrift:
Postfach	1463,	18264	Güstrow

E-Mail-Adresse:
info@amt-guestrow-land.de
Telefon:	03843/69330
Fax:	03843/693332

Öffnungszeiten
Montag	 09.00	-	12.00	Uhr
Dienstag	 09.00	-	12.00	Uhr	und	14.00	-	16.00	Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag	 09.00	-	12.00	Uhr	und	14.00	-	18.00	Uhr
Freitag	 09.00	-	12.00	Uhr

Sprechzeit des Amtsvorstehers:
1.	und	3.	Donnerstag
des	Monats	 15.00	-	17.00	Uhr
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Bericht über Zuwendungen gemäß § 44 Absatz 4 KV M-V  
an das Amt Güstrow-Land 2013

Aus der Niederschrift der Sitzung  
der Gemeindevertretung Glasewitz vom 07.01.2014

Drucksachen- Beschluss
nummer
Öffentlicher Teil
01/14 Die Gemeindevertretung beschließt für die Errichtung einer Zentralküche in Dehmen, Wichernhof auf dem 

Flurstück 31/19, Flur 1, Gemarkung Dehmen, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

Bericht über Zuwendungen gemäß § 44 Absatz 4 KV M-V  
an die Gemeinde Gülzow-Prüzen 2013
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Bericht über Zuwendungen gemäß § 44 Absatz 4 KV M-V  
an die Gemeinde Gutow 2013

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Gutow

Bekanntgemacht wird die 1. Änderung der Festsetzungs- und Abrundungssatzung  
der Gemeinde Gutow für den Ortsteil Schönwolde

Die	 Gemeindevertretung	 Gutow	 hat	 in	 der	 Sitzung	 am	
09.10.2013	den	Satzungsbeschluss	zur	1.	Änderung	der	Festset-
zungs-	 und	 Abrundungssatzung	 der	 Gemeinde	 Gutow	 für	 den	
Ortsteil	Schönwolde	wie	folgt	gefasst:
1.		 Die	Stellungnahmen	der	Träger	öffentlicher	Belange	hat	die	

Gemeinde	mit	folgendem	Ergebnis	geprüft:	
	 -	siehe	Abwägungsprotokoll	-
	 Das	Amt	Güstrow-Land	wird	beauftragt,	die	Träger	öffent-

licher	 Belange,	 die	 Bedenken	 und	 Anregungen	 erhoben	
haben,	 von	 diesem	 Ergebnis	 unter	 Angabe	 der	 Gründe	 in	
Kenntnis	 zu	 setzen.	 Nicht	 berücksichtigte	 Bedenken	 und	
Anregungen	liegen	nicht	vor.

2.		 Die	 Gemeindevertretung	 beschließt	 die	 1.	 Änderung	 der	
Festsetzungs-	 und	 Abrundungssatzung	 der	 Gemeinde	 Gu-
tow	für	den	Ortsteil	Schönwolde.

3.		 Die	Begründung	wird	gebilligt.
4.		 Das	 Amt	 Güstrow-Land	 wird	 beauftragt	 die	 1.	 Änderung	

der	 Festsetzungs-	 und	 Abrundungssatzung	 der	 Gemeinde	
Gutow	für	den	Ortsteil	Schönwolde	zur	Genehmigung	ein-
zureichen.	Die	Genehmigung	ist	alsdann	ortsüblich	bekannt	
zu	machen,	dabei	 ist	anzugeben,	wo	die	Pläne	mit	der	Be-
gründung	während	der	Dienststunden	eingesehen	und	über	
den	Inhalt	Auskunft	verlangt	werden	kann.

	
Die	1.	Änderung	der	Festsetzungs-	und	Abrundungssatzung	der	
Gemeinde	Gutow	für	den	Ortsteil	Schönwolde	ist	nicht	geneh-
migungspflichtig	und	wird	hiermit	bekannt	gemacht.
Die	 1.	 Änderung	 der	 Festsetzungs-	 und	 Abrundungssatzung	
der	 Gemeinde	 Gutow	 für	 den	 Ortsteil	 Schönwolde	 tritt	 am	
07.02.2014	in	Kraft.

Jedermann	 kann	 die	 1.	 Änderung	 der	 Festsetzungs-	 und	 Ab-
rundungssatzung	der	Gemeinde	Gutow	für	den	Ortsteil	Schön-
wolde	ab	diesem	Tag	im	Amt	Güstrow-Land	während	der	Öff-
nungszeiten:

montags	und	
freitags		 9:00	-	12:00	Uhr
dienstags		 9:00	-	12:00	Uhr	und	14:00	-	16:00	Uhr
donnerstags		 9:00	-	12:00	Uhr	und	14:00	-	18:00	Uhr
einsehen	und	über	den	Inhalt	Auskunft	verlangen.

Eine	Verletzung	der	 in	§	214	Abs.	1	Satz	1	und	2	BauGB	be-
zeichneten	Verfahrens-	und	Formvorschriften	 ist	unbeachtlich,	
wenn	 sie	 nicht	 innerhalb	 eines	 Jahres	 seit	 dieser	 Bekanntma-
chung	 schriftlich	 gegenüber	 der	 Gemeinde	 geltend	 gemacht	
worden	ist.	Mängel	der	Abwägung	sind	unbeachtlich	wenn	sie	
nicht	 innerhalb	von	sieben	Jahren	seit	dieser	Bekanntmachung	
schriftlich	 gegenüber	 der	 Gemeinde	 geltend	 gemacht	 worden	
sind.	 Dabei	 ist	 der	 Sachverhalt,	 der	 die	 Verletzung	 oder	 den	
Mangel	 begründen	 soll,	 darzulegen	 (§	 215	 Abs.	 1	 BauGB).	
Eine	Verletzung	von	Anzeige-,	Genehmigungs-	oder	Bekannt-
machungsvorschriften	kann	entsprechend	§	5	Abs.	5	(KV	MV)	
stets	geltend	gemacht	werden.

Auf	die	Vorschriften	des	§	44	Abs.	3	Satz	1	und	2	sowie	Abs.	4	
BauGB	über	fristgemäße	Geltendmachung	etwaiger	Entschädi-
gungsansprüche	für	Eingriffe	 in	eine	bisher	zulässige	Nutzung	
durch	 diese	 Satzung	 und	 über	 das	 Erlöschen	 von	 Entschädi-
gungsansprüchen	wird	hingewiesen.	
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Bericht über Zuwendungen gemäß § 44 Absatz 4 KV M-V 
 an die Gemeinde Lohmen 2013

Bericht über Zuwendungen gemäß § 44 Absatz 4 KV M-V an die Gemeinde Lüssow 2013

Bericht über Zuwendungen gemäß § 44 Absatz 4 KV M-V  
an die Gemeinde Mühl Rosin 2013

Bericht über Zuwendungen gemäß § 44 Absatz 4 KV M-V  
an die Gemeinde Reimershagen 2013

Bericht über Zuwendungen gemäß § 44 Absatz 4 KV M-V an die Gemeinde Sarmstorf 2013

Gemeinde Lohmen
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Bericht über Zuwendungen gemäß § 44 Absatz 4 KV M-V an die Gemeinde Zehna 2013

Im	Wege	der	Zwangsvollstreckung	soll	am
Dienstag,	dem	25.02.2014,	9:00	Uhr,	im	Amtsgericht	Güstrow	
- Franz-Parr-Platz 2 a, 1. Obergeschoss, Sitzungssaal 114 - 
folgender	 im	Erbbaugrundbuch	von	Dehmen	Blatt	 129	 einge-
tragene	Erbbaurecht	versteigert	werden,	das	gebucht	ist	in	dem	
Grundbuch	von	Dehmen	Blatt	117	an	dem	Grundstück	lfd.	Nr.	
1	 des	 Bestandsverzeichnisses,	 Gemarkung	 Dehmen,	 Flur	 1,	
Flurstück	 31/22,	 Gebäude-	 und	 Freifläche	 für	 Wohnzwecke,	
Am	Rundling	7,	zu	541	qm,	eingetragen	in	Abteilung	II	Nr.	1,	
auf	die	Dauer	von	75	Jahren,	gerechnet	ab	heute.	Der	Erbbau-
berechtigte	 bedarf	 der	 Zustimmung	 des	 Grundstückseigentü-
mers	 zur	 Veräußerung	 des	 Erbbaurechts,	 zu	 seiner	 Belastung	
mit	 Hypotheken.	 Grundschulden,	 Rentenschulden,	 Reallasten,	
Dauerwohn-	oder	Dauernutzungsrechten	sowie	zu	jeder	Erwei-
terung	solcher	Belastungen	durch	Änderung	 ihres	 Inhalts.	Als	
Eigentümer	des	belasteten	Grundstücks	ist	der	Evangelisch-lu-
therische	Dom	Güstrow	eingetragen.	Gemäß	Bewilligung	vom	
20.	Dezember	1993	eingetragen	am	19.	Juli	1995.
Laut	Gutachten	ist	das	Erbbaurecht	mit	einem	Einfamilienhaus	
(Baujahr	 um	 1938,	 Wohnfläche	 ca.	 134	 qm)	 in	 der	 Art	 einer	
Doppelhaushälfte	und	einem	Schuppengebäude	bebaut.
Nutzung	durch	die	derzeitigen	Eigentümer.
Zustimmung	 des	 Grundstückseigentümers	 zur	 Erteilung	 des	
Zuschlags	ist	erforderlich.
Nähere	Angaben	können	dem	zu	den	gewöhnlichen	Geschäfts-
zeiten	 in	 der	 Geschäftsstelle	 ausliegenden	 Sachverständigen-
gutachten	entnommen	werden.
Der	 Versteigerungsvermerk	 ist	 am	 01.06.2011	 in	 das	 Grund-
buch	eingetragen	worden.
Verkehrswert	gem.	§	74a	Abs.	5	ZVG:	EUR 40.000,00.
Ist	ein	Recht	im	Grundbuch	nicht	vermerkt	oder	wird	ein	Recht	
später	als	der	Versteigerungsvermerk	eingetragen,	so	muss	der	
Berechtigte	es	spätestens	im	Versteigerungstermin	vor	der	Auf-
forderung	zur	Abgabe	von	Geboten	anmelden.	Er	muss	es	auch	
glaubhaft	 machen,	 wenn	 der	 Gläubiger	 oder	 der	 Antragsteller	
widerspricht.	Das	Recht	wird	sonst	 im	geringsten	Gebot	nicht	
berücksichtigt	 und	 bei	 der	 Verteilung	 des	 Versteigerungser-

löses	 erst	nach	dem	Anspruch	der	Gläubiger	und	den	übrigen	
Rechten	befriedigt	(§	110	ZVG).
Es	ist	zweckmäßig,	schon	2	Wochen	vor	dem	Termin	eine	Be-
rechnung	des	Anspruchs	-	getrennt	nach	Hauptforderung,	Zin-
sen	 und	 Kosten	 -	 einzureichen	 und	 den	 beanspruchten	 Rang	
mitzuteilen.	 Der	 Berechtigte	 kann	 die	 Erklärungen	 auch	 zur	
Niederschrift	der	Geschäftsstelle	abgeben.
Wer	berechtigt	 ist,	die	Versteigerung	des	genannten	Grundbe-
sitzes	oder	des	nach	§	55	ZVG	mithaftenden	Zubehörs	zu	ver-
hindern,	 wird	 aufgefordert,	 die	 Aufhebung	 oder	 einstweilige	
Einstellung	des	Verfahrens	zu	erwirken,	bevor	das	Gericht	den	
Zuschlag	 erteilt.	 Versäumt	 er	 dies,	 tritt	 für	 ihn	 der	 Versteige-
rungserlös	 an	 die	 Stelle	 des	 versteigerten	 Grundbesitzes	 oder	
seines	Zubehörs.

Ansprechpartner	des	Gläubigers:
Wüstenrot	 Bank	 AG,	 Frau	 Sucker,	 Tel.	 0714116	 754300,		
Az:	2071	756	338

Bieter	 haben	 unter	 Umständen	 eine	 Sicherheit	 von	 10	 %	 des	
Verkehrswertes	 zu	 leisten,	 wobei	 Barzahlung	 ausgeschlossen	
ist.	U.	a.	kann	sie	durch	Überweisung	an	die	Gerichtskasse	er-
folgen,	und	zwar	spätestens	7	Tage	vor	dem	Termin	wie	folgt:
Konto	der	Landeszentralkasse	Schwerin	
bei	der	BBk	Fil.	Rostock
Konto-Nr.:	13001553,	BLZ:	13000000
Verwendungszweck:	21/2130/134.31,	34310001,	821	K	23/11,	
SiL,	Name	des	Einzahlers

>lm Internet: www.immobilienpool.de & www.versteige-
rungspool.de<

Schütt 
Rechtspflegerin

Amtsgericht Güstrow
Ausfertigung
821	K	23/11

Terminsbestimmung vom 05.11.2013
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Staatliches Amt
für Landwirtschaft und Umwelt 
Westmecklenburg
- Flurneuordnungsbehörde -
Bleicherufer 13
19053 Schwerin

Bodenordnungsverfahren:  Borkow 
Landkreis:  Ludwigslust-Parchim
Gemeinde:  Borkow

Aktenzeichen: 31a/5433.3-76-962
(bitte bei Schriftverkehr angeben)
 Schwerin, 04.12.2013

Ausfertigung

Öffentliche Bekanntmachung 
für die Gemeinden: Borkow, Mustin,  

Sternberg, Dobbertin, Lohmen

Ausführungsanordnung

Begründung: 
1.  Im Bodenordnungsverfahren Borkow, Teilbodenordnungs-

plan Nr. I - Festlegung der Verfahrensgebietsgrenze - Land-
kreis Ludwigslust-Parchim, Gemeinde Borkow wird ge-
mäß §§ 61 (1) und 63 (2) Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
(LwAnpG) vom 3. Juli 1991 (BGBl. I S. 1418) mit späteren 
Änderungen i. V. m. § 61 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546) mit späteren Ände-
rungen die Ausführung des Teilbodenordnungsplans Nr. I 
angeordnet.

2. Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes und 
damit der rechtlichen Wirkungen des o. a. Teilbodenord-
nungsplans I wird der 03.02.2014 festgesetzt.

Gründe: 
Die in § 61 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) ge-
nannte Voraussetzung zum Erlass der Ausführungsanordnung 
liegt vor. Der Teilbodenordnungsplan Nr. I vom 16.09.2013 ist 
unanfechtbar. Seine Ausführung war daher anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt Westmecklenburg, Bleicherufer 13, 19053 Schwerin, 
schriftlich einzulegen oder zur Niederschrift zu erklären.

Im Auftrag

gez. A. Winkelmann (LS)

Ausfertigungsvermerk:
Die Ausfertigung stimmt mit der Urschrift überein und wurde 
zum Zwecke der Bekanntgabe erstellt.

Ausgefertigt: Schwerin, 04.12.2013 

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg 
- Flurneuordnungsbehörde -

Az: 31k/5433.3-113-72-0109

Flurneuordnungsverfahren: „Lüssow II“
Gemeinde:  Lüssow
Landkreis:  Rostock

Öffentliche Bekanntmachung

Feststellung der Ergebnisse  
der Wertermittlung

In dem o. g. Flurneuordnungsverfahren werden gemäß § 63 
Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 1991 (BGBl. I 
S. 1418) mit späteren Änderungen in Verbindung mit § 32 
des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546) mit späteren Änderungen die Er-
gebnisse der Wertermittlung der Grundstücke im Flurneuord-
nungsverfahren festgestellt.

Gründe:
1.  Im Anhörungstermin am 23.01.2014 wurde den Teilneh-

mern der Wertermittlungsrahmen bekannt gegeben und die 
Ergebnisse der Wertermittlung an Hand der ausgelegten 
Unterlagen (Wertkarte alte Grundstücke) erläutert.

2.  Von den Beteiligten wurden keine begründeten Einwen-
dungen gegen die ausgelegten und erläuterten Wertermitt-
lungsergebnisse vorgebracht.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist 
als Rechtsbehelf der Widerspruch gegeben. Der Widerspruch 
ist innerhalb einer Frist von einem Monat, der mit dem ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung beginnt, beim Staatli-
chen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklen-
burg, Erich-Schlesinger-Straße 35, 18059 Rostock schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen. Der Widerspruch kann auch 
in der Dienststelle Bützow, Schloßplatz 6, 18246 Bützow zur 
Niederschrift eingelegt werden.

Bützow, den 24.01.2014

Staatliches Amt 
für Landwirtschaft und Umwelt
Mittleres Mecklenburg
-Flurbereinigungsbehörde-
Az: 30a/5433.5-113-72-0006
Ausfertigung

Öffentliche Bekanntmachung

Ladung zur Teilnehmerversammlung im  
„Vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Recknitz II“ 

Vorstellung des Maßnahmenplans

Gemeinde: Laage Stadt
Landkreis: Rostock
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Nachdem	 im	„Vereinfachten	Flurbereinigungsverfahren	Reck-
nitz	II“	die	Planungen	für	die	Wasserrahmenrichtlinie-Maßnah-
me	„Renaturierung	der	Recknitz	 im	Abschnitt	 zwischen	Lies-
sow	und	Lage“	abgeschlossen	wurden,	hat	das	Staatliche	Amt	
für	 Landwirtschaft	 und	 Umwelt	 Mittleres	 Mecklenburg	 einen	
Maßnahmenplan Teil 1	 zusammengestellt.	 In	 diesem	 Maß-
nahmenplan	sind	die	Ergebnisse	der	Planungen	dargestellt.

Hiermit	 lade	 ich	 alle	 Eigentümer	 bzw.	 Erbbauberechtigten	
der	 zum	 Flurbereinigungsgebiet	 gehörenden	 Grundstücke	 ge-
mäß	 §	 22	 des	 Flurbereinigungsgesetzes	 in	 der	 Fassung	 vom	
16.03.1976	(BGBl.	I	S.	546)	mit	späteren	Änderungen	zu	einer	
Teilnehmerversammlung ein,	 in	 der	 der	 ˘Maßnahmenplan	
den	 Teilnehmern	 des	 Flurbereinigungsverfahrens	 vorgestellt	
wird.

Diese	Versammlung	wird	am
am Mittwoch, den 26.02.2014 um 18:00 Uhr
im Haus der Generationen der Volkssolidarität Laage, 
Rudolf-Harbig-Straße 2, 18299 Laage
stattfinden.

Bützow,	den	23.	Januar	2014

im Auftrag
gez. Antje Adjinski

Staatliches Amt 
für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg
- Flurneuordnungsbehörde -

Az:	30a/5433.3-2-53-0103

Flurneuordnungsverfahren:  „Lohmen“
Gemeinden:  Lohmen, Klein Upahl
Landkreis:  Rostock

Öffentliche Bekanntmachung

Beschluss zur Teilung  
des Flurneuordnungsgebietes

Im	 Flurneuordnungsverfahren	 „Lohmen“,	 Landkreis	 Rostock	
ergeht	 gemäß	 §	 8	 Abs.	 3	 des	 Flurbereinigungsgesetzes	 in	 der	
Fassung	vom	16.03.1976	(BGBl.	I	S.	546)	mit	späteren	Ände-
rungen	folgender	Beschluss:

I.
Das	Flurneuordnungsverfahren	„Lohmen“	wird	 in	die	beiden	
Flurneuordnungsverfahren	 „Lohmen I“	 und	 „Lohmen-Gar-
tenstraße“	geteilt.

Dem	 Flurneuordnungsverfahren	 „Lohmen	 I“	 unterliegen	 fol-
gende	Flurstücke:

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke 
Lohmen	 Gerdshagen	 1	 2/1	bis	77,	91	bis	
	 	 	 144/3,	149,	240,	
	 	 	 266/1	bis	422/3
Lohmen	 Gerdshagen	 2	 1/2	bis	26,	28	bis	
	 	 	 94
Lohmen	 Altenhagen	 1	 1/2	bis	13/2,	30/1,	
	 	 	 58/6,	60

Lohmen	 Lohmen	 1	 1	bis	61,	117/1	bis	
	 	 	 172/15,	175/34	bis	
	 	 	 175/37,	176/20,	
	 	 	 176/21,	178/2	bis	
	 	 	 261
Lohmen	 Nienhagen	 1	 21	bis	33/6,	34/2	
	 	 	 bis	34/4,	48
Lohmen	 Oldenstorf	 1	 1	bis	27,	44/1	bis	
	 	 	 51,	53/1	bis	54,	79,	
	 	 	 136	bis	161
Lohmen	 Garden-	 1	 36/1	bis	51,	52/2	
	 Lähnwitz	 	 bis	55/75,	57	bis	63	
Lohmen	 Garden-	 2	 1
	 Lähnwitz
Lohmen	 Garden-	 3	 1	bis	23
	 Lähnwitz
Lohmen	 Garden-	 4	 14,	16,	19/3	bis	33
	 Lähnwitz
Klein	Upahl	 Klein	Upahl	 1	 118/1

Dieses	Flurneuordnungsgebiet	„Lohmen	I“	umfasst	ca.	1.922	ha	
und	wird	unter	dem	Aktenzeichen	5433.3-113-72-0112	geführt.

Dem	Flurneuordnungsverfahren	„Lohmen-Gartenstraße“	unter-
liegen	folgende	Flurstücke:

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke 
Lohmen	 Lohmen	 1	 174/2,	175/2,	175/4,	
	 	 	 175/5,	175/7,	175/8,	
	 	 	 175/12,	175/14,	
	 	 	 175/15,	175/16,	
	 	 	 175/17,	175/20,	
	 	 	 175/21,	175/28,	
	 	 	 175/29,	175/30,	
	 	 	 175/31,	175/40,	
	 	 	 175/44,	175/45,	
	 	 	 175/46,	175/47,	
	 	 	 176/9,	176/10,	
	 	 	 176/11,	176/12,	
	 	 	 176/13,	176/17,	
	 	 	 176/18,	176/19,	
	 	 	 176/22,	176/23,	
	 	 	 176/24,	176/25

Dieses	Flurneuordnungsgebiet	umfasst	ca.	2,7	ha	und	wird	un-
ter	dem	Aktenzeichen	5433.3-113-72-0113	geführt.
Die	 genaue	 Abgrenzung	 nach	 Flurstücken	 kann	 beim	 Staat-
lichen	 Amt	 für	 Landwirtschaft	 und	 Umwelt	 Mittleres	 Meck-
lenburg,	 Dienststelle	 Bützow,	 in	 einem	 Zeitraum	 von	 zwei	
Wochen,	gerechnet	vom	ersten	Tag	nach	der	öffentlichen	Be-
kanntmachung,	zu	den	üblichen	Dienststunden	eingesehen	wer-
den.

II.
Begründung
Die	Teilung	des	Verfahrensgebietes	beruht	auf	§§	56,	63	Abs.	2	
LwAnpG	in	Verbindung	mit	§	8	Abs.	2	FlurbG	und	§	1	Abs.	2		
AG	FlurbG	M-V.	Das	danach	der	Flurneuordnungsbehörde	über-
tragene	Ermessen	wurde	mit	Blick	auf	das	Gebot	der	beschleu-
nigten	Verfahrensdurchführung	ausgeübt.
Die	geteilten	Verfahrensgebiete	weisen	unterschiedliche	Bear-
beitungsstände	auf,	die	 es	 zur	Vermeidung	von	Nachteilen	zu	
Lasten	 der	 Teilnehmer	 im	 fortgeschrittenen	 Verfahrensgebiet	
gebieten,	eine	Verfahrensteilung	herbeizuführen.	
So	sind	im	nunmehrigen	Flurneuordnungsverfahren	„Lohmen-
Gartenstraße“	die	Regelungen	der	Eigentums-	und	Rechtsver-
hältnisse	 zur	 Erreichung	 der	 im	 Anordnungsbeschluss	 vom		
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27. Oktober 2010 angeführten Verfahrensziele unmittelbar 
umsetzbar. Dieses führt im Interesse der Teilnehmer zu einer 
früher eintretenden Rechtssicherheit und Verfügbarkeit des neu 
geregelten Eigentums.
Im nunmehrigen Flurneuordnungsverfahren „Lohmen I“ liegen 
nicht alle vermessungstechnischen Grundlagen und die Anhö-
rung der betroffenen Teilnehmer als Grundlage der Neuord-
nung der Rechts- und Eigentumsverhältnisse vor.

III.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Teilungsbeschluss ist als Rechtsbehelf der Wider-
spruch gegeben. Der Widerspruch ist innerhalb einer Frist von 
einem Monat, die mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung 
beginnt, beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg, Erich-Schlesinger-Str. 35, 18059 Rostock 
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Der Widerspruch 
kann auch in der Dienststelle Bützow (Schloßplatz 6, 18246 
Bützow) zur Niederschrift eingelegt werden.

Bützow, den 10. Januar 2014

Wasser- und Bodenverband „Nebel“
Teterower Chaussee 23, 18273 Güstrow
Tel.: 03843 213062

Gewässerschauplan - 2014 -

Der Wasser- und Bodenverband „Nebel“ Güstrow führt ent-
sprechend seiner Satzung die Gewässerschau der Wasserläufe 
II. Ordnung lt. Terminplan durch.

Treffpunkt ist jeweils 9:00 Uhr - Interessierte Anlieger und 
Bürger sind eingeladen

Termin Schaubereich -  Treffpunkt Schauführer
____________Gemeinde   
03.03.2014 Krakow am See  Amt Krakow Ahlmann
 Kuchelmiß, Reimers- am See - 
 hagen, Langhagen,  Bauamt 
 Dobbin/Linstow, 
____________Hohen Wangelin   
05.03.2014 Hoppenrade,  Gemeinde- Maßmann
 Mühl-Rosin büro
________________________________Hoppenrade  
10.03.2014 Sarmstorf, Kuhs,  Landw.  Behnke
 Laage,  Unter-
 Bereich Weitendorf nehmen 
  Sarmstorf - 
________________________________Büro  
12.03.2014 Mistorf, Lüssow,  Agrofarm  Hinz
 Rukieten,  Lüssow - 
 Gr. Schwiesow,  Büro
____________Zepelin   
17.03.2014 Plaaz, Glasewitz,  Agrarprod. Gerken 
 Diekhof, Laage,  e. G.
____________Bereich Liessow Spoitgendorf  
20.03.2014 Tarnow, Dreetz,  Rinderzucht Neumann
 Gutow, Gülzow- Tarnow GbR
 Prüzen, Zehna, 
 Lohmen, Kl. Upahl

Güstrow, den 18.12.2013

Neumann 
Vorsteher

BVVG NL Schwerin

Werner-von-Siemens-Str. 4
19061 Schwerin

Die BVVG bietet folgende Ausschreibungsobjekte unter der 
Adresse http://www.bvvg.de zum Kauf an:

Ansprechpartner bei der BVVG:
Frau Sabine Weinmar, Frau H. Schadlach
Tel.: 0385 6434255/214, Fax: 0385 6434260

Bauland/Garten/Erholung/Freizeit in Mierendorf
Flur 1, Flurstück 59
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Finanzamt Güstrow
Klosterhof	1
18273	Güstrow

Sprechzeiten:
Montag	bis	Donnererstag		 09:00	-	12:00	Uhr
Donnerstag	 13:00	-	17:00	Uhr

Bekanntmachung über die Offenlegung 
der Nachschätzungsergebnisse  

der Bodenschätzung für die Gemeinde Plaaz

Gemarkung:  Mierendorf

2012	wurde	in	der	Gemarkung	Mierendorf	gemäß	§	11	Boden-
schätzungsgesetz	eine	Nachschätzung	durchgeführt.
Die	 Nachschätzungsergebnisse	 der	 Gemarkung	 Mierendorf	
werden	in	der	Zeit	vom

10.02.2014 bis 10.03.2014
in	 den	Diensträumen	des	Finanzamtes	Güstrow,	Zimmer	108,	
während	der	Dienstzeit	offengelegt.
Der Offenlegung unterliegen nur die Nachschätzungsergeb-
nisse.
Die	 offengelegten	 Nachschätzungsergebnisse	 werden	 den	 Ei-
gentümern	 und	 Nutzungsberechtigten	 der	 Grundstücke	 nicht	
besonders	 bekannt	 gegeben.	 Gegen	 die	 Ergebnisse	 der	 Nach-
schätzung	 können	 die	 Eigentümer	 der	 betreffenden	 Grund-
stücke	 Einspruch	 einlegen.	 Der	 Einspruch	 kann	 bis	 zum	
11.04.2014	 beim	 Finanzamt	 Güstrow	 schriftlich	 eingereicht	
oder	zur	Niederschrift	erklärt	werden.	Mit	dem	Ablauf	der	Frist	
für	 die	 Einlegung	 des	 Rechtsmittels	 werden	 die	 Nachschät-
zungsergebnisse	unanfechtbar.

Grundschule am Schmooksberg

Fröhliche Vorweihnacht in der Grundschule Diekhof

Am	 letzten	 Schultag	 vor	 den	 Ferien	 stimmten	 sich	 Schüler	
und	Lehrer	der	Diekhofer	Grundschule	gemeinsam	auf	das	be-
vorstehende	Weihnachtsfest	 ein.	Nach	 einer	 langen	Phase	des	
Lernens	 sollten	 am	 Freitag	 nur	 vergnügliche	 Dinge	 den	 Vor-
mittag	bestimmen.	So	trafen	sich	gleich	morgens	alle	auf	dem	
Flur,	 um	 gemeinsam	 zu	 singen	 sowie	 Gedichten	 und	 Darbie-
tungen	 auf	 der	 Flöte	 zu	 lauschen.	 Anschließend	 besuchte	 der	
Weihnachtsmann	 jede	 Klasse.	 Nachdem	 sich	 die	 Kinder	 mit	
Plätzchen	 oder	 Waffeln	 gestärkt	 hatten,	 wurde	 gespielt.	 Zum	

Schluss	 begaben	 sich	 alle	 neugierig	 ins	 Dorfgemeinschafts-
haus,	 um	 zu	 sehen,	 wie	 Frau	 Sabine	 Zinnecker	 vom	 Dorfthe-
ater	Siemitz	das	Märchen	„Frau	Holle“	aufführen	würde.	Und	
sie	wurden	nicht	enttäuscht.	Auf	 ihre	spezielle	Art	und	Weise	
gestaltete	Frau	Zinnecker	das	Stück	sehr	fantasievoll	und	fröh-
lich,	 so	 dass	 sich	 alle	 Kinder	 bis	 zum	 Schluss	 aufmerksam	
zeigten	 und	 mitmachten.	 Selbst	 die	 Größeren	 waren	 erstaunt,	
wie	eine	Frau	allein	soeine	tolle	Variante	des	Märchens	auf	die	
kleine	Bühne	zaubern	konnte.	Umgekehrt	war	auch	die	Künst-
lerin	sehr	angetan	vom	Diekhofer	Publikum.

B. Reicht

Kleine, große Ersthelfer

Da	 sich	 unsere	 Kita	 an	 einer	 verkehrsreichen	 Straße	 befindet,	
die	 Kinder	 täglich	 Rettungsfahrzeuge,	 die	 zu	 Unfällen	 in	 der	
Umgebung	 gerufen	 werden,	 sehen	 und	 hören,	 dazu	 viele	 Fra-
gen	 haben,	 nutzten	 wir	 dieses	 für	 das	 Projekt	 „Kindergarten-
kinder	lernen	Erste	Hilfe“.
Ziel	war	es,	Berührungsängste	der	Kinder	abzubauen	und	ihre	
Bereitschaft	zur	Hilfe	zu	stärken.
Gleichzeitig	erwarben	sie	Kenntnisse	über	ihren	Körper,	witte-
rungsgerechte	Bekleidung	und	gesunde	Ernährung.

Team der Kita „Inselseeschwalben“ Gutow
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Eine Reise durch das Jahr

So lautete in diesem Jahr das Thema beim traditionellen Weih-
nachtskonzert  der Kindertagesstätte „De lütten Landlüüd“ in 
Lüssow. Wie bereits in den Jahren zuvor, lockte das Weih-
nachtskaffee im Vorfeld die Gäste nach Goldewin in den Kul-
turtreff. Dafür gebacken hatten wieder viele fleißige Eltern und 
Großeltern. Kein Sitzplatz war mehr zu bekommen, als die 
Reise dann um 15:30 Uhr begann. Von den Krippenkindern bis 
zu den Hortkindern der 4. Klasse und ihren Erziehern hatten 
sich alle mit Kostümen und kreativen Gestaltungsideen vorbe-
reitet und nahmen dann alle Familien, Freunde und Bekannte 
auf die „Reise durch das Jahr“ mit. Die Kinder ernteten reich-
lich Beifall und ein gelungenes 5. Weihnachtskonzert ließ alle 
Gesichter strahlen. Gern möchten wir uns auf diesem Wege bei 
all unseren Helfern, sei es beim Backen, Dekorieren und an-
schließendem Aufräumen, bedanken. Ein großes Dankeschön 
geht ebenfalls an unseren Elternrat, der sich mit Rat und Tat 
in unsere Arbeit einbringt. Allen Eltern und  Großeltern Sagen 
wir Danke für die Unterstützung im gesamten Jahr 2013 und 
freuen uns auf ein erlebnisreiches Jahr 2014. 

Die Mitarbeiter der Kita Lüssow

Kinder- und Jugendarbeit  
geht auch 2014 weiter!

In den letzten Wochen konnte man häufiger von Jugendclub-
schließungen lesen, weil die Mittel in diesem Bereich gekürzt 
bzw. nach neuen Förderbedingungen verteilt wurden. Auch das 
Amt Güstrow-Land war davon betroffen. Schon frühzeitig wurde 
gemeinsam mit dem Jugendamt des Landkreises Rostock, den 
BürgermeisterInnen der amtsangehörigen Gemeinden, der Re-
gionalen Schule Zehna und natürlich auch mit den Kindern und 
Jugendlichen beraten und überlegt wie man sich diesem Problem 
stellen kann. Es galt den Wegfall einer Personalstelle im Bereich 
der Jugendsozialarbeit zu kompensieren. Jörg Quandt hat zum 
Jahresende seine Tätigkeit bei uns im Amt beendet, aber glückli-
cherweise nahtlos eine neue Herausforderung in Schwaan beim 
DRK gefunden. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren 
beruflichen Weg und hoffen bei dem einen oder anderen Projekt 
auch wieder zusammenzuarbeiten. Für das Amt Güstrow-Land hat 
die vorgenommene Umstrukturierung folgende Auswirkungen. 
Die Einrichtung in Klein Upahl wird nicht weitergeführt. Die 
Angebote der Jugendsozialarbeit konzentrieren sich in diesem 
Bereich auf die Regionale Schule Zehna. Ab 20. Februar wird  
der Ganztagsschulbereich wieder einmal wöchentlich mit einem 
eigenen Angebot der Jugendsozialarbeit unterstützt. Zusätzlich 
wird es in enger Abstimmung mit dem Schulleiter Herrn Hill 
und der Schulsozialarbeiterin Frau Hübbe weitere schulbezogene 
Angebote geben. Die Planungen für die Schulprojekttage sind im 
vollen Gange. Der Wegfall einer Personalstelle im Bereich der 
Jugendsozialarbeit wurde zum Teil durch den Einsatz von drei 
Honorarkräften, welche alle über eine pädagogische Ausbildung 
oder einer Jugendgruppenleiter-Card verfügen, kompensiert.

Die Jugendeinrichtungen des Amtes Güstrow-Land 
sind jetzt an folgenden Standorten wie folgt geöffnet: 
JC Zehna
Dienstag  15:00 - 18:00 Uhr  betreut durch Cathrin Hübbe

JC Gutow
Mittwoch 14:00 - 18:00 Uhr betreut durch Christine Mielke

JC Lohmen
Freitag 15:00 - 20:00 Uhr betreut durch Nicole Schmidt

JC Kirch Kogel
Montag 15:00 - 18:00 Uhr betreut durch  Dörte Schmidt

JC Gr. Schwiesow
Donnerstag 15:30 - 20:00 Uhr betreut durch  Dörte Schmidt

JC Lüssow
Dienstag 14:00 - 19:00 Uhr betreut durch  Dörte Schmidt
Freitag 14:00 - 21:00 Uhr betreut durch  Dörte Schmidt

Zusätzlich zu den Öffnungszeiten finden auch weitere Projekte 
und Ausflüge statt. Informationen hierzu erhalten sie entweder 
hier im Amtskurier oder durch Aushänge in den Einrichtungen. Im 
Namen der Kinder, Jugendlichen und Eltern möchte ich mich für 
die konstruktive Zusammenarbeit bei der Umsetzung des neuen 
Konzeptes für die Schul- und Jugendsozialarbeit im Amt Güstrow-
Land bei allen Beteiligten recht herzlich bedanken. 

Dörte Schmidt
Amtsjugendpflegerin

Die nächste Ausgabe 
„Amtskurier Güstrow-Land“ erscheint 

am Mittwoch, dem 5. März 2014.

Redaktionsschluss ist 
am Mittwoch, dem 19. Februar 2014.
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VS-Senioren der Gemeinde Mistorf  
treffen sich

Am	12.	Februar	2014	um	14:30	Uhr	treffen	sich	die	Senioren	der	
VS-Ortsgruppe	Mistorf	wieder	einmal	zum	gemütlichen	Plausch	
bei	schmackhaftem	Kaffee	und	leckerem	Kuchen	in	der	Offs.-
Mistorf.	Für	Diskussionen	sorgt	mit	Sicherheit	ein	Vortrag	des	
Herrn	Naht	vom	Pflegestützpunkt	Güstrow	zum	Thema	Patien-
tenverfügung.	Fragen	an	Herrn	Naht	sind	ausdrücklich	erwünscht	
und	werden	ausführlich	beantwortet.

Gäste	sind	herzlich	willkommen.	

Helmut Otte, Mistorf

Kulturnachrichten Februar 2014 
Wo ist wann was los?

Gemeinde Glasewitz

26.02.2014  Spielenachmittag	für	Rentner	und	
15:00	Uhr		 Kinder	von	12	bis	16	Jahren
	 im	Saal

08. März 2014  Frauentagsfeier	im	Saal
Beginn:	15:00	Uhr
jeden Dienstag 
15:45	Uhr		 Treff	der	Sportgruppe	Glasewitz
		 „Fit	für	jedes	Alter“	unter	der	Leitung	von	

Edmund	Jungerberg
jeden Mittwoch
19:00	Uhr		 Tischtennis	im	Saal
jeden Donnerstag
18:30	Uhr		 Bauch-Beine-Po	-	ein	Programm	für	jeder-

mann	im	Gemeindesaal	unter	der	Leitung	
von	Ilona	Helle

Information
Der	Gemeindesaal	kann	für	Veranstaltungen	aller	Art	gemietet	
werden.	Der	Raum	bietet	Platz	für	60	Personen	und	verfügt	über	
eine	große	Küche.	Entsprechend	Geschirr	und	Einrichtung	sind	
vorhanden.
Wenn	Sie	Interesse	an	der	Anmietung	unseres	Gemeindesaals	ha-
ben,	wenden	Sie	sich	bitte	ab	sofort	an	Frau	Pilz,	Tel.	038455	20591

Gemeinde Groß Schwiesow

jeden Montag
19:30	-	21:00	Uhr	 Line-Dance,	im	Speicher	
	 (Gemeindezentrum)
	 Groß	Schwiesow

Gemeinde Gülzow-Prüzen

06.02.14
14:30	Uhr	 Seniorennachmittag	bei	Frau	Ernst	
	 in	Hägerfelde
19.02.14 Auszeichnung	langjähriger	Mitglieder
		 und	Bücherbasar,	
	 OG	des	VS	Gülzow/Boldebuck	
20.02.14
15:00	Uhr		 Frauentreff	in	Tieplitz
	 -	Gaststätte	Ribinski	-	
25.02.14
14:30	Uhr	 Kaffeestunde	bei	Frau	Kauer	in	Prüzen	
jeden Dienstag
17:15	-	18:45	Uhr	 im	Sport-	und	Freizeitzentrum	Gülzow,	
	 Seestr.	12
	 Kinder-	und	Jugendsport	ab	9	Jahre
jeden Mittwoch
08:30	-	09:30	Uhr	 im	Sport-	und	Freizeitzentrum	Gülzow,	
	 Seestr.	12
	 Seniorensport
17:15	-	18:30	Uhr	 Kindersport	für	alle	Kleinen
	 von	4	bis	8	Jahren
18:30	-	19:30	Uhr	 Fitness	für	jedermann
	 von	Aerobic	bis	Prävention

Alle	Veranstaltungen	werden	über	den	Gülzower	Sportverein	
organisiert.	

Vorankündigung
Mittwoch, d.	12.03.14
09:30	Uhr	 Frühstückstreff,	anlässlich	des	Internationa-

len	Frauentages	in	Prüzen,	Kapellenweg	2	

Gemeinde Gutow

17.02.2014 Fasching
14:30	Uhr	 Mühle	Gutow,	Seniorengruppe	Gutow
18.02.2014 Kaffeeklatsch	und	Spielenachmittag
14:00	Uhr	 Gemeindehaus	Bülower	Burg,
	 Seniorengruppe	Bülow/Bülower	Burg	
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Vorschau:
07.03.2014	 Frauentagsfeier in Gutow
14:30 Uhr zu Gast: die Kabarettgruppe „Die lieben 

Alten“
 Voranmeldungen für die Teilnahme bitte bis 

zum 1.3.
 Frau Wohlgemuth, Tel. 333378 oder
 Frau Kuhn, Tel. 848653.

Gemeinde	Lohmen

Seeblickregion „Herz Mecklenburg“
Veranstaltungen 2014 www.seeblick-region-herz-mecklenburg.de

Begegnungsstätte	„Alter	Dorfkrug“	Lohmen,	Dorfstraße	23,	
Tel.	038458	20040
Mo.  14:00 - 16:00 Uhr „Teestunde“ 
Mo.  19:00 Uhr „Kunsttreff“: Seidenmalerei/
  Linolschnitt 
Di.  10:00 - 17:00 Uhr
Sa.  10:00 - 12:00 Uhr „Töpferstube”

Gewölbekeller
Besichtigung Di. u. Sa., sonst nach Vereinbarung über Tourist-
Information 038458 20040

Lesestube
Di. u. Sa.  sonst über Tourist-Informa-

tion 038458 20040
Mo. - Do.  08:00 - 16:00 Uhr/ Landtechnikausstellung 
Fr. 08:00 - 12:00 Uhr in der Pfarrhofscheune
Di. - Sa. 15:00 - 17:00 Uhr Speicher, Sommersaison mit 

der neuen Werkzeugausstel-
lung und der Sonderausstel-
lung „Inflation“ 1923 

Di. - Do.  08:00 - 16:00 Uhr Spritzenhaus und Trafohaus. 
Nur nach tel. Vereinbarung 
038458 20040

Fr.  08:00 - 12:00 Uhr  Speicher, 
 11:00 - 16:00 Uhr  Saisonabschluss im Dorfmu-

seum

Veranstaltungen	der	Gemeinde	Lohmen,	Informationen	unter	
Tel.	038458	20040,	www.lohmen.de

Fischerei Lohmen 
ANGELSCHEINE sind auf dem Fischereihof erhältlich. 
Tageskarte: 6,50 EUR/Nachtangelkarte 8,00 EUR/
Wochenkarte: 25,00 EUR mit Nachtangeln 30,00 EUR.
Öffnungszeiten: Fr.: 09:00 - 17:00 Uhr; Sa.: 09:00 - 12:00 Uhr

Weitere Informationen
Touristinformation Lohmen (Tel. 038458 20040), in der Pfarr-
scheune am Dorfplatz 
Öffnungszeiten:  Mo. - Do.  08:00 - 16:00 Uhr
 Fr. 08:00 - 13:00 Uhr 
Elektro-Rollstuhl-Hockey im SV 90 Lohmen, bei: www.nording-
bulls.de

Gemeinde	Lüssow

jeden	Montag
ab 12:00 Uhr Abgabe von Lebensmitteln 
 durch die Güstrower Tafel,
 Gemeindezentrum Lüssow
jeden	Dienstag
18:30 - 20:30 Uhr Line-Dance, Klub Strenz

jeden	2.	Mittwoch
14:00 Uhr Seniorennachmittag	mit Arbeitslosen, 
 OG der VS Lüssow
 Ansprechpartner Frau Inge Briese, 
 OG der VS Lüssow
jeden	2.	Donnerstag
19:00 Uhr Rommé, OG der VS Lüssow
 Gemeindezentrum
jeden	Mittwoch
09:00 - 12:00 Uhr Ospa-Mobil,	Gemeindebüro Lüssow

Gemeinde	Mistorf

Veranstaltungen	im	Vereinshaus	Goldewin
Kaffee- und Spielenachmittag der Senioren ab 14:00	Uhr
am 10.02.2014	und	am 24.02.2014

Weitere	Termine	2014
01.03.  „Alles	rund	ums	Kind“	
	 Baby-	und	Kindertauschbörse 
 bei uns im Saal ab 13:00 Uhr - 16:00 Uhr
 Tische stellen wir zur Verfügung, 
 Standgebühren 10,00 EUR
 Anmeldungen sofort unter 0160 97353278
05.04.  Handwerkermarkt	ab	13:00	Uhr	-	16:00	Uhr
	 Tische stellen wir zur Verfügung, Standgebühren 

10,00 EUR
 Verkauft werden kann nur	handgearbeitetes wie 

Strick- und Stickwaren, Keramik, Blumengestecke, 
Nähwaren, Arbeiten aus Holz, Malerei, u. v. m.

 Anmeldungen sofort unter 0160 97353278
09.04.	 Frühlingsfest	der	Volkssolidarität
01.05.	 Pflanzentauschbörse	von	14:00	Uhr	-	16:00	Uhr

Information:
Das Vereinshaus kann für Veranstaltungen aller Art gemietet 
werden. Der Raum bietet Platz für 150 Personen und verfügt über 
eine Küche und einen separaten Gastraum für 25 Personen. Ent-
sprechend Geschirr und Einrichtung sind vorhanden. Wenn Sie 
Interesse an der Anmietung unseres Vereinshauses haben, wen-
den Sie sich bitte an Frau Kempa, Tel. 038453 20750 oder 0173 
2166594. www.goldewiner-kulturtreff-ev.jimdo.com

Gemeinde	Mühl	Rosin

Freitag,	07.	Februar	2014
19:00 - 20:30 Uhr Treffen Fotogruppe im Bowling Point
Samstag,	22.	Februar 2014
15:00 - 17:00 Uhr  Lesung Frau Wagner „Kirchengeschichte 

im Kirchenspiel Badendiek“ Gaststätte Zur 
Grenzburg

jeden	Montag
18:30 - 20:00 Uhr Line-Dance Sporthalle Mühl Rosin,
  zurzeit keine Neuaufnahmen möglich
jeden	Dienstag
18:00 - 20:00 Uhr Mal- und Zeichenkurs
 Dorfgemeinschaftshaus Bölkow
 Ansprechpartner: Herr Tauscher,
 Telefon: 03843 842437
jeden	Mittwoch
14:00 Uhr Wandern/Spazieren gehen 
 Treffpunkt Schulhof Mühl Rosin
 Ansprechpartner Frau Erika Krebs
 Telefon: 0174 4295315
jeden	Donnerstag
15:00 Uhr Erzählcafé, Bölkow Dorfgemeinschaftshaus
 Ansprechpartner Frau Erika Krebs,
 Telefon: 0174 4295315
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Zum 65. Geburtstag
Herrn	Siegfried	Henke,	Gülzow
Frau	Dr.	Barbara	Gau,	Gutow

Herrn	Herbert	Sund,	Kuhs
Herrn	Alfred	Schneider,	Mistorf

Frau	Isolde	Kaiser,	Lüssow
Herrn	Heinz-Uwe	Schüler,	Bredentin

Zum 70. Geburtstag
Herrn	Norbert	Jäger,	Gutow

Frau	Renate	Kresin,	Schönwolde
Herrn	Reinhold	Anders,	Bölkow
Herrn	Hartmut	Karl,	Boldebuck

Herrn	Egon	Hanauer,	Reimershagen
Herrn	Jürgen	Trost,	Gülzow
Herrn	Walter	Beltz,	Prüzen

Zum 75. Geburtstag
Frau	Edeltraut	Behnke,	Gutow

Herrn	Horst	Müller,	Kuhs
Herrn	Jürgen	Hudowenz,	Mühl	Rosin

Herrn	Hans	Frehse,	Lohmen
Frau	Linde	Jahn,	Gülzow

Herrn	Gerhard	Möller,	Lohmen

Zum 80. Geburtstag
Frau	Lore	Schumacher,	Groß	Tessin

Herrn	Albert	Grof,	Siemitz
Herrn	Karl-Adolf	Rutenberg,	Bülow

Frau	Ingrid	Hiller,	Schönwolde
Herrn	Jochen	Possehl,	Sarmstorf

Herrn	Adalbert	Gültzow,	Karcheez
Herrn	Günter	Böckenheuer,	Groß	Upahl

Frau	Margarete	Ebert,	Oldenstorf
Frau	Rosa	Flögel,	Suckwitz

Herrn	Fritz	Wuttke,	Reimershagen
Frau	Lotte	Henselin,	Bredentin
Herrn	Horst	Burow,	Karcheez

Zum 81. Geburtstag
Frau	Hildegard	Anders,	Lohmen	

Herrn	Adolf	Beier,	Lüssow	
Frau	Berta	Bahlmann,	Gutow	

Frau	Ella	Zimmermann,	Karow	
Frau	Ingrid	Wegner,	Lohmen	
Frau	Leonore	Eggert,	Lohmen	

Herrn	Roland	Hartung,		Lüssow	

Zum 82. Geburtstag
Frau	Rosemarie	Winkel,	Gülzow	

Frau	Ruth	Lehmann,	Lohmen	

Zum 83. Geburtstag
Herrn	Friedrich	Dobbertin,	Lüssow	

Herrn	Walter	Altner,	Lohmen	
Frau	Theresia	Sommer,	Gerdshagen	

Herrn	Rudolf	Günther,	Plaaz	
Herrn	Siegfried	Jörß,	Kuhs	
Frau	Paula	Thiel,	Prüzen	

Zum 84. Geburtstag
Frau	Pauline	Varbelow,	Lohmen
Herrn	Werner	Schneiderat,	Zehna

Zum 85. Geburtstag
Frau	Anneliese	Goebeler,	Sarmstorf
Herrn	Siegfried	Plenzke,	Karcheez

		
Zum 86. Geburtstag

Herrn	Siegfried	Zedler,	Prüzen
Frau	Anneliese	Oltmann,	Sarmstorf		

Zum 88. Geburtstag
Herrn	Ernst	Lange,	Boldebuck	

Herrn	Josef	Filander,	Mierendorf	
Frau	Herta	Gläveke,	Bülower	Burg	

Zum 89. Geburtstag
Frau	Ilse	Wirth,	Lohmen

Frau	Herta	Freitag,	Zapkendorf	
Frau	Sophia	Felden,	Boldebuck

	
Zum 90. Geburtstag

Frau	Hilda	Kühn,	Lohmen

Zum 91. Geburtstag
Frau	Irmgard	Ziep,	Lohmen			

Zum 93. Geburtstag
Frau	Felicitas	Schneider,	Gerdshagen	

Zum 94. Geburtstag
Frau	Herta	Frömming,	Zapkendorf	

Wir gratulieren den Jubilaren des Monats Februar 2014 

Liebe	Jubilare	des	Monats	März	und	der	folgenden	Monate	des	Jahres	2014,	das	Amt	Güstrow-Land	möchte	auch	Ihnen	zu	Ih-
rem	Geburtstag	herzliche	Glückwünsche	durch	das	Mitteilungsblatt	aussprechen.	Sollten	Sie	das	jedoch	nicht	wünschen,	bitten	
wir	Sie	um	eine	kurze	 schriftliche	Mitteilung	an	das	Amt	Güstrow-Land,	Einwohnermeldeamt,	Haselstr.	 4,	 18273	Güstrow,	
zwei	Monate	vor	Ausgabe	an	die	Redaktion.	
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Gottesdiensttermine  
Februar 2014

Ev.-luth. Kirchgemeinde  
Parum-Lüssow

08.02.2014 14:00 Uhr  Oettelin 
09.02.2014 10:00 Uhr Lüssow 
15.02.2014 17:00 Uhr Mistorf
16.02.2014 10:00 Uhr Parum mit Abendmahl 
23.02.2014 10:00 Uhr Lüssow mit Abendmahl 
02.03.2014 10:00 Uhr Parum mit Abendmahl 
05.03.2014 17:00 Uhr Parum mit Abendmahl 
08.03.2014 14:00 Uhr Oettelin 

Termine der Kirchgemeinde Hohen Sprenz-Kritzkow

Gottesdienst
Kirche Kritzkow, Sonntag, 09. Februar 2014, 11:00 Uhr, Got-
tesdienst
Kapelle Samstorf, Sonntag, 16. Februar 2014, 11:00 Uhr, Got-
tesdienst

Gesprächskreis
Hohen Sprenz, Montag, 06. Februar 2014, 19:00 Uhr

Kirchenmusik
Ein Cajon-Workshop für Anfänger ist geplant unter der Leitung 
von Tom Ludwig von den Les Bummms Boys. Es müssen min-
destens 10 Teilnehmer sein.
Für den Workshop inklusive kleinem Imbiss und Getränken wird 
ein Betrag von 50,00 EUR verlangt.
Bei Interesse bitte melden unter der Telefonnummer: 0385459 
18997

Kinder-Ferien-Tage
03. - 05. Februar 2014 (Beginn 10:00 Uhr, Ende 15:00 Uhr)
Übernachtung im Armenhaus Laage, Bitte Bettwäsche und Haus-
schuhe mitbringen.
Unkostenbeitrag: 20,00 EUR

Spenden für die Erneuerung der Wandmalerei
Es wird herzlich um Spenden zur Erneuerung der Wandmalerei 
der Kirche in Kritzkow gebeten.

Termine der Christophorusgemeinde Laage

Gottesdienst
Kirche Recknitz, Sonntag, 16. Februar 2014, Gottesdienst

Senioren- und Frauenkreis
Im Februar kleine Winterpause.

Kirchenmusik
Ein Cajon-Workshop für Anfänger ist geplant unter der Leitung 
von Tom Ludwig von den Les Bummms Boys. Es müssen min-
destens 10 Teilnehmer sein.
Für den Workshop inklusive kleinem Imbiss und Getränken wird 
ein Betrag von 50,00 EUR verlangt.
Bei Interesse bitte melden unter der Telefonnummer: 0385459 
18997

Gemeindefreizeit
Zusammen mit der Partnergemeinde aus Dokkum findet eine Frei-
zeit vom 21. - 23. März 2014 in Krelingen statt. 

Unkostenbeitrag: ca. 150,00 EUR (abhängig von der Teilneh-
meranzahl, einzelne Unterstützung durch die Kirchgemeinde ist 
möglich)

Termine der Ev.-luth. Kirchgemeinde Tarnow  
und Witzin

09. Feb., Sonntag
in Witzin  um 10:00 Uhr Gottesdienst
in Tarnow  um 14:00 Uhr Gottesdienst
11. Feb., Dienstag 
in Buchenhof um 14:00 Uhr  Gesprächskreis 
   über Josef dem Träumer
11. Feb., Dienstag 
in Boitin  um 19:00 Uhr  Stufen des Lebens - 
   Botschaften, die ins 
  Leben fallen
12. Feb., Mittwoch 
in Tarnow  um 14:30 Uhr  Gemeindenachmittag
in Mustin  um 14:30 Uhr  Gemeinschafts-
  nachmittag 

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ 
Eine Familiengeschichte - 3 Bibeltage in Dreetz 
Am Mittwoch, dem 12. Februar  „Papas Liebling“
Am Donnerstag, den 13. Februar  „in den Augen 
 einer Frau“
Am Freitag, dem 14. Februar  „ein Leben im 
 Knast“
Immer um 19:00 Uhr bei Frau Ch. Skambraks in Dreetz, 
zum Walde 11

Kinderbibeltage 
im Pfarrhaus Tarnow vom 14. bis 16. Februar von 9:30 Uhr bis 
16:00 Uhr

Abschlussfest am Sonntag um 14:00 Uhr 
Informationen und Anmeldungen bei der Gemeindepädagogin 
Helga Birkholz:
Tel.: 038481 20035, mobil: 0174 3664709, E-Mail: Helga.Birk-
holz@gmx.de. 

16. Feb., Sonntag 
in Witzin  10:00 Uhr  Gottesdienst mit Kirchen-
  kaffee
in Witzin  14:00 Uhr  Familiengottesdienst mit 
  Kirchenkaffee
18. Feb., Dienstag 
in Boitin  um 19:00 Uhr Stufen des Lebens - 
  Botschaften, die ins Leben fallen
22. Feb., Samstag
in Tarnow um 09:30 Uhr  Kinderkirche im Pfarrhaus
23. Feb., Sonntag
in Witzin um 10:00 Uhr  Gottesdienst

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ 
Eine Familiengeschichte as der Bibel Teil 3 und Teil 4 in Groß 
Upahl 
Am Mittwoch, dem 26. Februar „ein Leben im Knast - der der 
Träumer ganz untern“
Am Donnerstag, dem 27. Februar „wenn die Tür sich öffnet, dann 
lebe deine Träume“ 
Immer um 19:00 Uhr im Haus Zuflucht in Groß Upahl
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02. März, Sonntag
in	Witzin		 um	10:00	Uhr	 Gottesdienst
in	Boitin		 um	14:00	Uhr		 Gottesdienst

Gemeinsam die Passionszeit leben
Am	Aschermittwoch	beginnen	Passionsandachten	der	ehemaligen	
Propstei	Bützow
immer	am	Mittwoch	um	19:00	Uhr

am 5. März in Schwaan, am 12. März in Zernin, am 19. März 
in Moisal, am 26. März in Langen Trechow, am 2. April in 
Tarnow und am 9. April in Jürgenshagen

Wer aus der Kirchgemeinde Tarnow teilnehmen möchte und 
kein Auto hat, melde sich bitte bis jeweils Mittwoch um 17:00 
Uhr bei Frau Elli Meier, 038450 489946

Pastor Siegfried Rau
19249	Tarnow,	Telefon	038450	20260,	
038481	20211,	mobil	01626323506	tarnow@elkm.de
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Perleberg
Hamburger Chaussee 2
03876 - 788906

Wittenberge
Parkstraße 26
03877 - 60446

www.hoepcke-naturstein.de info@hoepcke-naturstein.de

Güstrow Perleberg
St.-Jürgens-Weg 22 Hamburger Chaussee 2
Tel. 03843 - 214768 Tel. 03876 - 788906
E-Mail: hoenast@t-online.de E-Mail: info@hoepcke-naturstein.de

www.hoepcke-naturstein.de

www.wittich.de

                                                                                

                     

weitere Infos, Termine und Preise unter:
0 38 43 68 33 52

„MODE & SCHMUCK“ H. Drünkler Mühlenstr. 58 18273 Güstrow
www. druenkler.macht-mehr.de

Neue Tanzkurse beginnen  
im Februar 2014

Anfängerkurse:  Fr. 21.02.14 20.00 Uhr

Kurs Discofox: Mi. 19.02.14 18.30 Uhr

Kurs Mambo/Salsa: Do. 20.02.14 18.30 Uhr
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Niklotstraße 38 · 18273 Güstrow
Telefon: 03843 /21 17 66
E-Mail: ost-f.thiele@t-online.de

• Anfertigung von orth. Schuhen
• Einlagen aller Art, Sporteinlagen
• med. Kompressionsstrümpfe u. Bandagen
• elektronische Fußdruckmessung

• Kompetenz i. d. Diabetikerversorgung
• Verkauf von fußgerechtem Schuhwerk
• Änderungen u. Zurichtungen an

Konfektionsschuhen

Geöffnet: Mo. - Fr. 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

„Privater Hausputz mit 
Beteiligung des Finanzamtes“
Lassen Sie jetzt Ihre Fenster putzen -
bis 100 % der Kosten übernimmt das FINANZAMT!!!
• Unterhaltsreinigung
• Teppich- u. Polstermöbelreinigung
• Glasreinigung
• Dachrinnenreinigung
• Geschenkgutscheine für Jubiläen und Feiertage

Glas- und Gebäudereinigung GmbH • Rövertannen 12 
18273 Güstrow • Tel./Fax 03843 210167 

www.rb-reinigung.de • E-Mail: info@rb-reinigung.de

... Ihr Partner in 
allen Reinigungsfragen

Beistand und Hilfe im Trauerfall, seit nunmehr 142 Jahren,

vom einzigen noch tätigen fachgeprüften Bestatter in

Güstrow und im Landkreis Rostock.

 

seit 1871

Bestattungshaus

Bestattungshaus Teßmer

Inhaber: Michael Teßmer

Fachgeprüfter Bestatter

Hageböcker Straße 9

18273 Güstrow

Telefon 0 38 43 / 68 23 87

Selbstverständlich auch ohne Anzahlung!

Ob Erd- Feuer- See- Diamant- oder Friedwaldbestattung,

bei uns finden Sie fachlich kompetente und faire Beratung

zu allen Bestattungsarten und Formen die möglich sind.

Wir beraten Sie gern!

In Zusammenarbeit mit:

Gleich Termine für
Güstrow merken:

3 18.02.14 3 18.03.14 
3 15.04.14 3 20.05.14immer 14:00 - 16:30 UhrWo? Auf dem Marktplatz
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Volks- und Raiffeisenbank eG ... Meine Bank in meiner Nähe.

Erich Alexander Hinz - Hotelbesitzer
Zwei Hotels zu führen ist eine große Aufgabe. Noch dazu wenn man verheiratet ist und 
drei Kinder hat. Schön, wenn man da Partner hat, auf die man sich verlassen kann.

So wie Erich Alexander Hinz aus Güstrow. Der gelernte Bankkaufmann aus Güstrow ist 
Inhaber der Hotels „Kurhaus am Inselsee“ und „Strandhaus am Inselsee“. Dass die 1995 
gegründeten Hotels so gut laufen, hat er auch der Volks- & Raiffeisenbank in Güstrow 
zu verdanken. Die direkte Nähe, die schnelle Erreichbarkeit und die Solidarität sind für  
Erich Alexander Hinz alles andere als selbstverständlich. Und mit so einem Partner kann 
er sich voll und ganz um seine Gäste kümmern, die inzwischen nicht nur aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz kommen, sondern auch aus Belgien, Frankreich, Schweden, 
Norwegen und sogar aus Kanada und den USA anreisen.

Was Erich Alexander Hinz antreibt, weiß er ganz genau. Nämlich eine hundertjährige 
Erfolgsgeschichte innovativ fortzuschreiben mit der Volks- & Raiffeisenbank eG an seiner 
Seite.  

Schneller ans Ziel mit unserem 

VR-Rendite Tandem*
1 Jahr Laufzeit mit 1,5 - 2 % p.a. für die Festgeldanlage 
*ab 10.000 €, Aufteilung der Geldanlage zu 50 % als Festgeld  und 50 % Kombiprodukt 
(Union Investmentfonds, R+V Lebens- oder Rentenversicherung mit Einmalzahlung oder Zertifikate der DZ Bank)

Nähere Informationen erhalten Sie in allen Geschäftsstellen. Besuchen Sie uns!

Foto: SVZ/Rosentreter

www.familienanzeigen.wittich.de

Ihre Vorteile
bei der Online-Buchung:
4  verlängerte Annahmeschlüsse

4  Schalten Sie jetzt Ihre Familienanzeige

 Ihre Privatanzeige mit AZweb

AZwebAZweb

Valentinstagsgruß

Bequem Familienanzeigen online …

gestalten und schalten
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Die Kia FIFA World Cup™ Edition

Diese besonders sportliche Edition
begeistert durch eine Ausstattung,
die die ohnehin schon umfangreiche
Serienausstattung nochmals über-
trifft.Selbstverständlich auch für Kia Picanto, Kia Rio, Kia Venga
und Kia cee’d Sportswagon erhältlich.

Kia cee'd
FIFA World Cup™ Edition

Ab € 18.090,-

Kia Sportage
FIFA World Cup™ Edition

Ab € 23.980,–

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 7,0 – 3,8; innerorts 8,9 – 4,2;
außerorts 6,0 – 3,6. CO

2
-Emission: kombiniert 183– 100 g/km. Nach Richtlinie

1999/94 EG. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns und erleben Sie die Kia FIFA World Cup™ Edition bei einer
Probefahrt.

*Gemäß den jeweils gültigen Hersteller- bzw. Mobilitätsgarantiebedingungen und den Bedingungen zum Kia-
Navigationskarten-Update. Einzelheiten erfahren Sie bei uns. **Kia-Wartung: bis zu 7 Jahre bzw. max. 105.000
km. Wartung gemäß Wartungsplan, inklusive Schmierstoffe, exklusive Verschleißteile. a.) Ein Angebot für
Privatkunden und Gewerbekunden ohne Kia Rahmenvertrag. b.) Gültig für von Kia Motors Deutschland GmbH
bezogene Kia Neuwagen mit Kaufvertragsabschluss zwischen dem 1. Januar 2014 und 30. Juni 2014. c.)
Angebot und weitere Details nur bei teilnehmenden Kia-Vertragshändlern. d.) Wartungsarbeiten im Rahmen
des 7-Jahre-Kia-Wartungsprogramms bietet nur der teilnehmende Kia-Vertragspartner an. e.) Angebot gilt
nicht für ATTRACT und ATTRACTplus Ausstattung und ist nicht kumulierbar mit anderen
Verkaufsförderungsprogrammen/-aktionen und gewährten Rabatten.

Diese besonders sportliche Edition
begeistert durch eine Ausstattung,
die die ohnehin schon umfangreiche
Serienausstattung nochmals übertrifft.
Selbstverständlich auch für Kia Picanto, Kia Rio, Kia Venga
und Kia cee’d Sportswagon erhältlich.

Die Kia FIFA World Cup™ Edition

Diese besonders sportliche Edition
begeistert durch eine Ausstattung,
die die ohnehin schon umfangreiche
Serienausstattung nochmals über-
trifft.Selbstverständlich auch für Kia Picanto, Kia Rio, Kia Venga
und Kia cee’d Sportswagon erhältlich.

Kia cee'd
FIFA World Cup™ Edition

Ab € 18.090,-

Kia Sportage
FIFA World Cup™ Edition

Ab € 23.980,–

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 7,0 – 3,8; innerorts 8,9 – 4,2;
außerorts 6,0 – 3,6. CO

2
-Emission: kombiniert 183– 100 g/km. Nach Richtlinie

1999/94 EG. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns und erleben Sie die Kia FIFA World Cup™ Edition bei einer
Probefahrt.

*Gemäß den jeweils gültigen Hersteller- bzw. Mobilitätsgarantiebedingungen und den Bedingungen zum Kia-
Navigationskarten-Update. Einzelheiten erfahren Sie bei uns. **Kia-Wartung: bis zu 7 Jahre bzw. max. 105.000
km. Wartung gemäß Wartungsplan, inklusive Schmierstoffe, exklusive Verschleißteile. a.) Ein Angebot für
Privatkunden und Gewerbekunden ohne Kia Rahmenvertrag. b.) Gültig für von Kia Motors Deutschland GmbH
bezogene Kia Neuwagen mit Kaufvertragsabschluss zwischen dem 1. Januar 2014 und 30. Juni 2014. c.)
Angebot und weitere Details nur bei teilnehmenden Kia-Vertragshändlern. d.) Wartungsarbeiten im Rahmen
des 7-Jahre-Kia-Wartungsprogramms bietet nur der teilnehmende Kia-Vertragspartner an. e.) Angebot gilt
nicht für ATTRACT und ATTRACTplus Ausstattung und ist nicht kumulierbar mit anderen
Verkaufsförderungsprogrammen/-aktionen und gewährten Rabatten.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 7,0 – 3,8; innerorts 8,9 – 4,2;
außerorts 6,0 – 3,6. CO2-Emission: kombiniert 183– 100 g/km. Nach Richtlinie
1999/94 EG. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Vantastisch!

Der neue Kia Carens

· Klimaanlage
· LED-Tagfahrlicht
· Wärmeschutzverglasung
· CD-Radio mit RDS- und MP3-Funktion u.v.m. 

Ab
€ 19.990,–

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 7,9–4,8; innerorts 10,6–5,7;
außerorts 6,3–4,3. CO2-Emission: kombiniert 184–127 g/km. Nach Richtlinie
1999/94 EG. Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot. Besuchen Sie
uns und erleben Sie den neuen Kia Carens bei einer Probefahrt.

I H R  K I A  V E R T R A G S P A R T N E R

Lindbruch 1 · 18273 Güstrow
Tel. 03843 4651-0 · Fax 344822

*Gemäß den jeweils gültigen Hersteller- bzw. Mobilitätsgarantiebedingungen und den Bedingungen zum Kia-
Navigationskarten-Update. Einzelheiten erfahren Sie bei uns. **Kia-Wartung: bis zu 7 Jahre bzw. max. 105.000 km.
Wartung gemäß Wartungsplan, inklusive Schmierstoffe, exklusive Verschleißteile. a.) Ein Angebot für Privatkunden
und Gewerbekunden ohne Kia Rahmenvertrag. b.) Gültig für von Kia Motors Deutschland GmbH bezogene Kia
Neuwagen mit Kaufvertragsabschluss zwischen dem 1. April und 30. Juni 2013. c.) Angebot und weitere Details nur
bei teilnehmenden Kia-Vertragshändlern. d.) Wartungsarbeiten im Rahmen des 7-Jahre-Kia-Wartungsprogramms
bietet nur der teilnehmende Kia-Vertragspartner an. e.) Angebot gilt nicht für ATTRACT und ATTRACT plus
Ausstattung und ist nicht kumulierbar mit anderen Verkaufsförderungsprogrammen/-aktionen und gewährten
Rabatten.

*Gemäß den jeweils gültigen Hersteller- bzw. Mobilitätsgarantiebedingungen und den Bedingungen zum Kia-Navigationskarten-Update. Einzelheiten erfahren Sie bei uns.  
**Kia-Wartung: bis zu 7 Jahre bzw. max. 105.000 km. Wartung gemäß Wartungsplan, inklusive Schmierstoffe, exklusive Verschleißteile. a.) Ein Angebot für Privatkunden und 
Gewerbekunden ohne Kia Rahmenvertrag. b.) Gültig für von Kia Motors Deutschland GmbH bezogene Kia Neuwagen mit Kaufvertragsabschluss zwischen dem 1. Januar 2014 
und 30. Juni 2014. c.) Angebot und weitere Details nur bei teilnehmenden Kia-Vertragshändlern. d.) Wartungsarbeiten im Rahmen des 7-Jahre-Kia-Wartungsprogramms 
bietet nur der teilnehmende Kia-Vertragspartner an. e.) Angebot gilt nicht für ATTRACT und ATTRACTplus Ausstattung und ist nicht kumulierbar mit anderenVerkaufsförderun
gsprogrammen/-aktionen und gewährten Rabatten.


